jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 20 GutbefG Behorden

GUtbefG - Guterbeférderungsgesetz 1995

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Konzessionen fir den innerstaatlichen Guterverkehr erteilt die Bezirksverwaltungsbehorde.

2. (2)Konzessionen fur den grenziberschreitenden Guterverkehr erteilt die Landeshauptfrau/der
Landeshauptmann. Gemeinschaftslizenzen und Fahrerbescheinigungen gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1072/09
werden von der Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann ausgestellt.

3. (3)Die Untersagung der Guterbeforderung (& 9 Abs. 6) verfigt die Bezirksverwaltungsbehdorde.

4. (4)Den Entzug der erforderlichen Bewilligung oder der Kontingenterlaubnis @ 9 Abs. 8) verfligt der
Bundesminister fur Innovation, Mobilitat und Infrastruktur, im Falle der Ermachtigung des Landeshauptmannes
im Sinne des & 8 Abs. 5 der Landeshauptmann.

5. (5)Die konzessionserteilende Behorde ist insbesondere auch zustandig fur:

1. 1.das Konzessionsentziehungsverfahren;

2. 2.die Genehmigung und den Widerruf der Bestellung eines Geschaftsfihrers;

3. 3.die Genehmigung und den Widerruf der Bestellung eines FilialgeschaftsfUhrers fir die Ausiibung des
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstatte;

4. 4.den Widerruf der Ubertragung der Ausiibung eines Gewerbes an einen Pichter;

5. 5.die Vollziehung der §§ 46 bis 48 der GewO 1994;

6. 6.die Ruckforderung der Gemeinschaftslizenz und der Fahrerbescheinigung mittels Bescheid gemafd Art. 7
Verordnung (EG) Nr. 1072/09;

7. 7.folgende Malinahmen hinsichtlich des Verkehrsleiters:

1. a)die Genehmigung der Benennung eines Verkehrsleiters gemal § 5a;

2. b)die Uberpriifung gemdaR Art. 11 Verordnung (EG) Nr. 1071/09, ob ein Verkehrsleiter, sofern Zweifel an
der Zuverlassigkeit eines Unternehmens bestehen, zum Zeitpunkt der Antragstellung in einem
Mitgliedstaat fir ungeeignet erklart wurde;

3. c)die Erklarung gemal3 Art. 14 Verordnung (EG) Nr. 1071/09, dass ein Verkehrsleiter ungeeignet ist, die
Verkehrstatigkeiten eines Unternehmens zu leiten;

8. 8.die Eintragung der einschlagigen Daten in das Verkehrsunternehmensregister gemal § 24a, sowie deren
Berichtigung, Ubermittlung und Léschung;

9. 9.die Meldung an das Bundesministerium fir Innovation, Mobilitat und Infrastruktur gemaf Art. 26 Abs. 1
lit. b und c und Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 sowie gemal3 Art. 17 Abs. 1 und 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 Uber

1. a)die Anzahl der erteilten, ausgesetzten und entzogenen Guterbefdrderungskonzessionen sowie die
Angabe der Griinde, die zu dieser Entscheidung geflihrt haben, aufgeschlisselt nach Jahr, Art und
Guterkraftverkehrsunternehmen, die ausschlief3lich Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit
einer zulassigen Gesamtmasse von hochstens 3 500 kg nutzen, und allen anderen
Guterkraftverkehrsunternehmen,

2. b)die Anzahl der Erklarungen, dass ein Verkehrsleiter ungeeignet ist, die Verkehrstatigkeiten eines
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Unternehmens zu leiten sowie die Angabe der Griinde, die zu dieser Entscheidung gefiihrt haben,
aufgeschlUsselt nach Jahr, Art und Guterkraftverkehrsunternehmen, die ausschlielich Kraftfahrzeuge
oder Fahrzeugkombinationen mit einer zuldssigen Gesamtmasse von hdchstens 3 500 kg nutzen, und
allen anderen Guterkraftverkehrsunternehmen,

3. c)die Anzahl der jedes Jahr erteilten Bescheinigungen Uber die fachliche Eignung,

4. d)die Anzahl der am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres im Umlauf befindlichen
Gemeinschaftslizenzen und der beglaubigten Kopien alle zwei Jahre, aufgeschlisselt nach
Guterkraftverkehrsunternehmen, die ausschlieBlich Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit
einer zulassigen Gesamtmasse von hochstens 3 500 kg nutzen, und allen anderen
Guterkraftverkehrsunternehmen, wobei die Meldung bis zum 31. Janner des Folgejahres im
Bundesministerium fur Innovation, Mobilitat und Infrastruktur eingelangt sein muss, und

5. e)die Anzahl der im Vorjahr ausgestellten und der am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres im
Umlauf befindlichen Fahrerbescheinigungen alle zwei Jahre, aufgeschlisselt nach
Guterkraftverkehrsunternehmen, die ausschlieBlich Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit
einer zulassigen Gesamtmasse von hochstens 3 500 kg nutzen, und allen anderen
Guterkraftverkehrsunternehmen, wobei die Meldung bis zum 31. Janner des Folgejahres im
Bundesministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie eingelangt
sein muss.

6. (6)Auf Grund des Bescheides, mit dem eine Konzession erteilt wurde, hat die Bezirksverwaltungsbehorde fiir
jedes im Umfang der Konzession enthaltene Fahrzeug einen beglaubigten Auszug aus dem Gewerberegister
auszufertigen, aus dem insbesondere das Datum des Bescheides, der Inhaber der Konzession, die genaue
Bezeichnung und der Umfang des Gewerbes sowie der Standort der Gewerbeaustibung und die weiteren
Betriebsstatten, gegebenenfalls Bedingungen, Beschrankungen oder Auflagen ersichtlich sind. Die
Bezirksverwaltungsbehdrde hat fur die gewerbsmalige Beférderung von Giutern im Sinne von § 1 Abs. 2 fir jedes
eingesetzte Kraftfahrzeug, bei dem im Zulassungsschein die Verwendungsbestimmung gemaf § 6 Abs. 1
eingetragen ist, sowie fUr alle in § 3 Abs. 3 genannten Kraftfahrzeuge einen beglaubigten Auszug aus dem
Gewerberegister auszufertigen.

7. (7)(Anm.: aufgehoben durch BGBI. | Nr. 96/2013)

8. (8)Zustandige Behorde fiir den Informationsaustausch gemaR den in§ 22 genannten Bestimmungen ist jene
Behorde, die das zugrundeliegende Verfahren gefiihrt hat.

In Kraft seit 25.07.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/guetbefg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/guetbefg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/guetbefg/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/96
https://www.jusline.at/gesetz/guetbefg/paragraf/22
file:///

	§ 20 GütbefG Behörden
	GütbefG - Güterbeförderungsgesetz 1995


